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Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Rat 23.06.2014 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
 
Bestellung der Vertreter/innen für die Gremien der Kreissparkasse Köln 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
 
Der Rat der Stadt Hennef beschließt die unten aufgeführte Besetzung der Gremien der 
Kreissparkasse Köln  
 
 

1) Zweckverbandsversammlung 
 
 

Nr. Fraktion Vertreter 
 

Stellvertreter 

1. CDU 
 

Schenkelberg, Martin Becker-Steinhauer, Renate 

 
 

2) Verwaltungsrat 
 
 

Nr. Fraktion Vertreter 
 

Stellvertreter 

1. CDU 
 

Wallau, Thomas Offergeld, Ralf 

 



 
3) Regionalbeirat 

 
 

Nr. Fraktion / 
Bürgermeister 

Mitglied 
 

Stellvertreter 

1. Bürgermeister Pipke, Klaus - 
Bürgermeister 

Hanraths, Stefan –  
Erster Beigeordneter 

2. CDU Wallau, Thomas Pasch, Rainer 

3. CDU Keuenhof, Elisabeth Große Winkelsett, Christa 

4. CDU Offergeld, Ralf Dr. Roos-Schumacher, Hedwig 

5. SPD Herchenbach, Jochen Deisenroth-Specht, Edelgard 

6. SPD  Spanier, Norbert Precker, Axel 

7. Bündnis 90/Die Grünen Ecke, Matthias Fiedrich, Detlev 

 
 

 
 
Begründung 

 
Die Besetzung der untenstehenden Gremien entspricht der Sitzverteilung im Rat nach 
dem Hare-Niemeyer-Verfahren. 
 
 
1) Zweckverbandsversammlung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband für die 
Kreissparkasse Köln und der Stadt Hennef (Sieg) vom 23.01.2006, entsendet die Stadt Hennef 
aus der Mitte des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises ein Mitglied in die 
Zweckverbandsversammlung. Diese Regelung gilt bis einschließlich der im Jahre 2019 
beginnenden kommunalen Wahlperiode. Die Wahl vollzieht sich gemäß § 113 Abs. 1 i.V.m. 
§ 50 Abs. 2 der Gemeindeordnung.  
 
 
2) Verwaltungsrat 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und 
der Stadt Hennef (Sieg) vom 23.01.2006, berücksichtigt der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises 
bei der Aufstellung seiner Kandidaten für den Verwaltungsrat der KSK Köln den Grundsatz, 
dass von den ihm zustehenden Mandaten ein Mandat von einem vom Rat der Stadt Hennef zu 
benennenden Vertreter wahrgenommen wird. Dieser Grundsatz gilt bis einschließlich der im 
Jahre 2009 beginnenden kommunalen Wahlperiode; danach nur dann, wenn der Rhein-Sieg-
Kreis unter Berücksichtigung der Kundeneinlagen im Gebiet der Sparkasse Hennef ein 
zusätzliches Mandat erhält. Falls die Stadt Hennef aufgrund der letztgenannten Regelung 
keinen Sitz im Verwaltungsrat erhalten kann, wird der Rhein-Sieg-Kreis ab der im Jahre 2014 
beginnenden kommunalen Wahlperiode bis einschließlich der im Jahre 2019 beginnenden 
kommunalen Wahlperiode zugunsten der Stadt Hennef auf ein Mandat im 
Sparkassenausschuss verzichten.  
Nach Mitteilung des Landrates Herr Kühn, ist ein Sitz im Verwaltungsrat für die Stadt Hennef 
vorgesehen. 
 



Die Wahl des Mitgliedes vollzieht sich gemäß § 113 Abs. 1 i.V.m. § 50 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung. Das Benennungsrecht obliegt dem Rat der Stadt Hennef. 
 
 
3) Regionalbeirat Hennef 
 
Gemäß § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband für die 
Kreissparkasse Köln und der Stadt Hennef (Sieg) vom 23.01.2006, werden sechs Mitglieder 
aus der Mitte des Rates der Stadt Hennef (Sieg) in den Regionalbeirat entsandt. Der 
Bürgermeister ist kraft Amtes Mitglied des Regionalbeirates. Die Wahl der Mitglieder vollzieht 
sich gemäß § 113 Abs. 1 i.V.m. § 50 Abs. 3 und 4 der Gemeindeordnung. Das 
Benennungsrecht des Bürgermeisters resultiert aus § 113 Abs. 2 Satz 2 GO NW, da der 
Regionalbeirat aus mehreren Mitgliedern besteht.  
 
Die Wahlverfahren vollziehen sich gemäß § 50 Abs. 3 GO NW. Danach ist grundsätzlich ein 
einstimmiger Beschluss des Stadtrates für die Wahl der Mitglieder wünschenswert. Kommt ein 
einheitlicher Wahlvorschlag nicht zustande, sind Wahlvorschläge einzureichen über die nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgang nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren 
abgestimmt wird. 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 23.06.2014 

 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
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